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►M1 Richtlinie 94/72/EG des Rates vom 19. Dezember 1994 L 337 86 24.12.1994
Artikel 3

(1) Der Führerschein nach Artikel 1 berechtigt zum Führen von

Fahrzeugen folgender Klassen:

Klasse A:

Krafträder mit oder ohne Beiwagen;

Klasse B:

— Kraftwagen mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als

3 500 kg und mit nicht mehr als acht Sitzplätzen außer dem Führersitz;

hinter den Kraftwagen dieser Klasse darf ein Anhänger mit

einer zulässigen Gesamtmasse von höchstens 750 kg mitgeführt

werden;

— Fahrzeugkombinationen, die aus einem Zugfahrzeug der Klasse B

und einem Anhänger bestehen, sofern die zulässige Gesamtmasse
der Kombination 3 500 kg und die zulässige Gesamtmasse des

Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeugs nicht übersteigen;

Klasse B + E:

— Fahrzeugkombinationen, die aus einem Zugfahrzeug der Klasse B

und einem Anhänger bestehen und die als Kombination nicht unter

die Klasse B fallen;

Klasse C:

— Kraftwagen — ausgenommen jene der Klasse D — mit einer

zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3 500 kg; hinter den Kraftwagen

dieser Klasse darf ein Anhänger mit einer zulässigen

Gesamtmasse von höchstens 750 kg mitgeführt werden;

Klasse C + E:

— Fahrzeugkombinationen, die aus einem Zugfahrzeug der Klasse C

und einem Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr

als 750 kg bestehen;

Klasse D:

— Kraftwagen zur Personenbeförderung mit mehr als acht Sitzplätzen

außer dem Führersitz; hinter dem Kraftwagen dieser Klasse darf ein

Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von höchstens 750 kg

mitgeführt werden;

Klasse D + E:

— Fahrzeugkombinationen, die aus einem Zugfahrzeug der Klasse D

und einem Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr

als 750 kg bestehen.
